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Umwelt- und Energieausschusssitzung 
 
Am Mittwoch, 05.10.2011, 16:00 Uhr*, findet im Sitzungssaal des Rathauses des Marktes Hohen-
burg, Zimmer Nr. 12, Marktplatz 19, 92277 Hohenburg, eine Sitzung des Umwelt- und Energieaus-
schusses mit folgender Tagesordnung statt: 
 
A) Öffentlicher Teil  
 

1. Abfallwirtschaft; 
Mündlicher Sachstandsbericht zu den bedarfsgerechten Erweiterungen der kreiseigenen 
Wertstoffhöfe für die Erfassung der Grün- und Gartenabfälle 

2. Abfallwirtschaft; 
Erweiterung des bestehenden Wertstoffhofes in der Gemeinde Ensdorf mit Einbau einer 
Containerversenkung 

3. Abfallwirtschaft; 
Erweiterung des bestehenden Wertstoffhofes in der Marktgemeinde Freihung mit Errich-
tung einer Grüngutrampe  

4. Abfallwirtschaft; 
Neuanlage eines Wertstoffhofes mit Errichtung einer Grüngutrampe in der Gemeinde Am-
merthal  

5. Umwelt- und Naturschutzpreis des Landkreises; 
Festlegung eines Themenschwerpunktes/von Themenschwerpunkten für 2012 

6. Abfallwirtschaft; 
3. Änderung der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen 
im Landkreis Amberg-Sulzbach (Abfallwirtschaftssatzung) vom 27.01.2004 

7. Anfragen, Verschiedenes 
 
B) Nichtöffentlicher Teil  
 
*NB: Der Sitzung geht eine Besichtigung des Fledermaushauses in Hohenburg, Marktplatz 32, 
 voran (15:00 – 16.00 Uhr).  
 
11/21.09.2011 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kreisausschusssitzung 
 
Am Montag, 10.10.2011, 15:00 Uhr, findet im Landratsamt Amberg-Sulzbach, König-Ruprecht-
Saal, 92224 Amberg, eine Kreisausschusssitzung mit folgender Tagesordnung statt: 
 
A) Öffentlicher Teil 
 

1. Auflösung des gemeindefreien Gebiets Hirschwald 
2. Änderung der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Kreisräte und sonstiger 

Kreisbürger nach Art. 14 a LKrO 
3. Musikpflege (HhSt. 33200.70000); 

Gewährung von Zuschüssen an überörtliche Organisationen 
4. Förderung des Feuerlöschwesens gem. Art. 2 BayFwG; 

Gewährung von Zuschüssen an die kreisangehörigen Gemeinden für die Anschaffung bzw. 
Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten 

5. Anfragen, Verschiedenes 
 
B) Nichtöffentlicher Teil 
 
11/26.09.2011 
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Satzung des Schulverbands für die Grundschule Neukirchen-Etzelwang 
 
Die Regierung der Oberpfalz hat durch Rechtsverordnung vom 04.07.2007 (Amtsblatt) für das Ge-
biet der Gemeinden Etzelwang und Neukirchen die Grundschule Neukirchen-Etzelwang errichtet. 
Die Schulverbandsversammlung hat die am 23.02.2011 genehmigte 
 

Verbandssatzung 
 
beschlossen: 
 

§ 1   Bestand des Schulverbands 
 
(1) Der Schulverband besteht aufgrund der Errichtung der Grundschule als Verbandsschule. 
(2) Mitglieder des Schulverbands sind die Gemeinden Etzelwang und Neukirchen. 
(3) Sein räumlicher Wirkungsbereich umfasst den mit Rechtsverordnung der Regierung Ober-

pfalz vom 04.07.2007 festgelegte Schulsprengel der Verbandsschule Neukirchen-Etzelwang. 
(4) Er führt den Namen „Schulverband für die Grundschule Neukirchen-Etzelwang“ und hat sei-

nen Sitz in Neukirchen. 
 

§ 2   Organe des Schulverbands 
 
Organe des Schulverbands sind die Schulverbandsversammlung und die Person, die den Vorsitz 
des Schulverbands führt (Verbandsvorsitzende/r). 
 

§ 3   Zuständigkeit der Schulverbandsversammlung 
 
Die Schulverbandsversammlung ist zuständig für die ihr gemäß Art. 34 Abs. 2 KommZG vorbehal-
tenen Angelegenheiten. 
 

§ 4   Zuständigkeit des Schulverbandsausschusses 
Zuständigkeit der Ausschüsse 

 
- entfällt - 
 

§ 5   Zuständigkeit des/der Schulverbandsvorsitzenden 
 
Der/Die Schulverbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung und erle-
digt in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung dem Ersten 
Bürgermeister zukommen. 
 

§ 6   Geschäftsgang des Schulverbands 
 
Die Schulverbandsversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. Im Übrigen gelten für den Ge-
schäftsgang die Bestimmungen der Gemeindeordnung. 
 

§ 7   Geschäftsführung des Schulverbands 
 
Als Geschäftsstelle des Schulverbands wird die Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen b. Sulz-
bach-Rosenberg bestimmt. Für die Aufwendungen zur Führung der Geschäftsstelle wird eine 
Zweckvereinbarung geschlossen. 
 

§ 8   Kassengeschäfte des Schulverbands 
 
Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden am Ort der Geschäftsstelle geführt. 
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§ 9   Rechnungsprüfung 
 
Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt der Schulverbandsversammlung. 
 

§ 10   Finanzierung des Schulverbands 
 
Die Schulverbandsumlage ist nach ihrer Festlegung in vierteljährlichen Teilbeträgen mit Fälligkeit 
jeweils zum ersten Werktag eines jeden Vierteljahres zu entrichten. Soweit der Umlagebetrag noch 
nicht festgelegt ist, wird eine Vorauszahlung in der Höhe des im Vorjahr festgesetzten Betrages 
fällig. Bei verspäteter Zahlung ist die Umlageschuld mit dem gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen. 
 

§ 11   Auseinandersetzung 
 
Im Falle der Auflösung des Schulverbands findet eine Auseinandersetzung statt. 
 

§ 12   Inkrafttreten 
 
Diese Verbandssatzung tritt rückwirkend zum 01.09.2009 in Kraft. 
 
Neukirchen, 26.04.2011 
Schulverband Neukirchen-Etzelwang 
gez. 
W. Franz, Schulverbandsvorsitzender 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Haushaltssatzung des Schulverbandes Neukirchen-Etzelwang (Landkreis Amberg-
Sulzbach) für das Haushaltsjahr 2011 
 
Aufgrund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes - BaySchFG -, Art. 40 KommZG 
sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Schulverband Neukirchen-Etzelwang 
folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er schlieβt 
 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  

 
 423.850,00 €  
und 
 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
 
 74.850,00 €  
ab. 

 
§ 2 

 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 
 

(1) Schulverbandsumlage 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung 

von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2011 auf 216.000 € fest-
gesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes um-
gelegt (Umlagesoll). 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 
Stand vom 01.10.2010 auf 153 Schüler festgesetzt . 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf 1.411,76 € festgesetzt. 
 

(2) Investitionsumlage 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung 

von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2011 auf 47.400,00 € 
festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes 
umgelegt (Investitionsumlage). 

2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 
Stand vom 01.10.2010 auf 153 Schüler festgesetzt . 

3. Die Investitionsumlage wird je Schüler auf 309,80 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 75.000 € festgesetzt. 

 
§ 6 

 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 
§ 7 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 

 
Neukirchen, den 26.09.2011 
gez. 
Winfried Franz 
1.Vorsitzender 
 
 
Das Landratsamt Amberg-Sulzbach hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 
21.09.2011 die rechtsaufsichtliche Genehmigung erteilt. 
 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg, Am Rathaus 1, 92259 Neukirchen, Zimmer Nr. 26, niederge-
legt und zur Einsicht während des ganzen Jahres innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden 
bereitgelegt (§ 4 Abs. 2 Bekanntmachungsverordnung). Dort wird auch der Haushaltsplan gemäß 
Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage der Bekanntmachung im Kreisamtsblatt eine Woche lang öffentlich 
zur Einsicht aufgelegt. 
 
Neukirchen, 26.09.2011 
gez. 
Franz 
1. Vorsitzender 
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Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Hohenkemnather  
Gruppe, Landkreis Amberg-Sulzbach, für das Haushaltsjahr 2011 

 
I. 

 
Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 
63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit                                        761.437,00 € 
 
und im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit                                        303.144,00 € 
 
ab.  
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

(1) Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 
(2) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan sind in Höhe von 
100.000,00 € vorgesehen.  
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltsatzung tritt mit dem 01. Januar 2011 in Kraft. 
 
Ursensollen, 25.07.2011 
Zweckverband zur Wasserversorgung Hohenkemnather Gruppe 
gez. 
Mörtl, 1. Verbandsvorsitzender 
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II. 
 
Das Landratsamt Amberg-Sulzbach hat mit Schreiben vom 16.08.2011 die Haushaltssatzung  
rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 

III. 
 
Die Satzung mit ihren Anlagen liegt während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes in Ursensollen, Rängberg 8, innerhalb der allgemeinen Dienstzeiten zur Einsicht-
nahme bereit. Dort liegt auch der Haushaltsplan ab dem Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt 
eine Woche lang öffentlich auf. 
 
Ursensollen, 22.09.2011 
Zweckverband zur Wasserversorgung Hohenkemnather Gruppe 
gez.  
Mörtl, Verbandsvorsitzender 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Amt für Versorgung und Familienförderung Regensburg; 
Außensprechtage im Landratsamt Amberg-Sulzbach 
 
Am Dienstag, 18.10.2011, findet in der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr im Landratsamt 
Amberg-Sulzbach, „Torstüberl“ in der Eingangshalle im Hauptgebäude (Gebäude 1,  
Kurfürstl. Schloss), Schlossgraben 3, 92224 Amberg, der Sprechtag des Amtes für Versor-
gung und Familienförderung Regensburg statt. 
 
11/27.09.2011 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Verordnung 
 

des Landratsamtes Amberg-Sulzbach über das Wasserschutzgebiet in der Stadt Sulzbach-
Rosenberg und in der Gemeinde Illschwang  im Landkreis Amberg-Sulzbach  für die öffent-

liche Wasserversorgung der Stadt Sulzbach-Rosenberg 

 
(Wasserschutzgebiet im Breitenbrunner Tal)  

(Brunnen IV) 
 
 
 
 

Das Landratsamt Amberg-Sulzbach erlässt aufgrund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des 
Wasserhaushaltsgesetzes - WHG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2585), in Verbindung mit den Art. 31 Abs 2 und 63 des Bayerischen Wassergesetzes – 
BayWG, in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2010 (GVBl. S. 66), folgende 
 
 

V e r o r d n u n g 
 
 
 
§ 1 Allgemeines 
 
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung der Stadt Sulzbach-Rosenberg wird in der Stadt 
Sulzbach-Rosenberg und in der Gemeinde Illschwang (Landkreis Amberg-Sulzbach) das in § 2 
näher umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt.  
Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach den §§ 3 bis 7 erlassen. 
 
 
§ 2 Schutzgebiet 
 

(1) Das Schutzgebiet besteht aus 
 

• einem Fassungsbereich, 
• einer engeren Schutzzone (Zone II), 
• einer weiteren Schutzzone (ZoneIII). 

 
(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im Anhang 

(Anlage 1) veröffentlichten Lageplan eingetragen. Für die genaue Grenzziehung ist ein La-
geplan im Maßstab 1:5.000 maßgebend, der im Landratsamt Amberg-Sulzbach, bei der 
Stadt Sulzbach-Rosenberg und in der Gemeindekanzlei Illschwang niedergelegt ist; er 
kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. Die genaue Grenze der Schutz-
zone verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutz-
zonengrenze ein Grundstück schneidet, auf der der Fassung näheren Kante der gekenn-
zeichneten Linie. 

 
(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen 

Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 
 
 
 

 



 163 
 
§ 3  Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 
 
 
(1) Es sind 
 
 
 in der weiteren 

Schutzzone B 
in der engeren 

Schutzzone 
entspricht Zone III A II 

1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nr. 2 bis 5 zugelassenen 
Maßnahmen) 

1.1 Aufschlüsse oder Veränderun-
gen der Erdoberfläche, auch 
wenn Grundwasser nicht aufge-
deckt wird, vorzunehmen oder 
zu erweitern; insbesondere 
Fischteiche, Kies-, Sand- und 
Tongruben, Steinbrüche, Über-
tagebergbau und Torfstiche, 
Mastfundamente 

 
verboten, ausgenommen Bodenbearbeitung im Rahmen der ordnungsgemä-
ßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung 
 

1.2 Wiederverfüllung von Erdauf-
schlüssen, Baugruben und 
Leitungsgräben sowie Gelände-
auffüllungen  

nur zulässig 
- mit dem ursprünglichen Erdaushub 
im Zuge von  Baumaßnahmen  

 und 
- sofern die Bodenauflage wiederher-
gestellt wird 

verboten 

1.3 Leitungen verlegen oder erneu-
ern (ohne Nrn. 2.1, 3.7 und 
6.11) 

--- verboten 

1.4 Durchführung von Bohrungen nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe 
1.5 Untertage-Bergbau, Tunnelbau-

ten 
verboten 

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1) 
 

2.1 Rohrleitungsanlagen zum Be-
fördern von wassergefährden-
den Stoffen zu errichten oder zu 
erweitern 

 
verboten 

2.2 Anlagen nach § 62 WHG zum 
Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen zu errichten oder zu 
erweitern 

nur zulässig entsprechend Anlage 2, 
Ziffer 2 für Anlagen wie sie im Rahmen 
von Haushalt und Landwirtschaft (max. 
1 Jahresbedarf) üblich sind 

verboten 

2.3 Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen nach § 62 WHG 
außerhalb von Anlagen nach 
Nr. 2.2 (siehe Anlage 2, Ziffer 3) 

nur zulässig für die kurzfristige (wenige 
Tage) Lagerung von Stoffen bis Was-
sergefährdungsklasse 2 in dafür ge-
eigneten, dichten Transportbehältern 
bis zu je 50 Liter 

 
 

verboten 

2.4 Abfall i. S. d. Abfallgesetze und 
bergbauliche Rückstände abzu-
lagern (Die Behandlung und 
Lagerung von Abfällen fällt 
unter Nr. 2.2 und Nr. 2.3) 

 
 

verboten 
 

2.5 Genehmigungspflichtiger Um-
gang mit radioaktiven Stoffen im 
Sinne des Atomgesetzes und 
der Strahlenschutzverordnung 

 
 

--- 

 
 

Verboten 

 



 164 
 
 in der weiteren 

Schutzzone  
in der engeren 

Schutzzone 
entspricht Zone III  II 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 
 

3.1 Abwasserbehandlungsanlagen 
zu errichten oder zu erweitern 
einschließlich Kleinkläranlagen  

 
verboten 

3.2 Regen- oder Mischwasserent-
lastungsbauwerke zu errichten 
oder zu erweitern 

 
verboten 

3.3 Trockenaborte  nur zulässig, wenn diese nur vorüber-
gehend aufgestellt werden und mit 
dichtem Behälter ausgestattet sind 

 
verboten 

3.4 Ausbringen von Abwasser  verboten 
3.5 Anlagen zur  

Versickerung von Abwasser 
 oder 
Einleitung oder Versickerung 
von Kühlwasser oder Wasser 
aus Wärmepumpen ins Grund-
wasser  
zu errichten oder zu erweitern 

 
 
 

verboten 
 
 
 
 

3.6 Anlagen zur Versickerung des 
von Dachflächen abfliesenden 
Wassers zu errichten oder zu 
erweitern (auf die Erlaubnis-
pflichtigkeit nach §8 Abs. 1 
WHG i. V. m. §1 NW FreiV wird 
hingewiesen) 

- nur zulässig bei ausreichender Rei-
nigung durch flächenhafte Versicke-
rung über den bewachsenen Ober-
boden  

- verboten für Niederschlagswasser 
von Gebäuden auf gewerblich ge-
nutzten Grundstücken 

verboten 

3.7 Abwasserleitungen und zugehö-
rige Anlagen zu errichten oder 
zu erweitern 

nur zulässig zum Ableiten von Abwas-
ser, wenn die Dichtheit der Entwässe-
rungsanlagen vor Inbetriebnahme 
durch Druckprobe nachgewiesen und 
wiederkehrend alle 5 Jahre durch 
Sichtprüfung und alle 10 Jahre durch 
Druckprobe oder anderes gleichwerti-
ges Verfahren überprüft wird 
(Durchleiten von außerhalb des Was-
serschutzgebiets gesammeltem Ab-
wasser verboten) 

verboten 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen Handlungen 
 

4.1 Straßen, Wege und sonstige 
Verkehrsflächen zu errichten 
oder zu erweitern 

nur zulässig für klassifizierte Straßen, 
wenn die „Richtlinien für bautechni-
sche Maßnahmen an Straßen in Was-
serschutzgebieten (RiStWag)“ in der 
jeweils geltenden Fassung beachtet 
werden 
und 
wie in Zone II 
nur zulässig bei Gemeindeverbin-
dungsstraßen und innerörtlichen Stra-
ßen bei breitflächigem Versickern des 
abfließenden Wassers 
 

nur zulässig  
für öffentliche Feld- und Waldwege, 
beschränkt-öffentliche Wege, Eigentü-
merwege und Privatwege und 
bei breitflächigem Versickern des abflie-
ßenden Wassers 

4.2 Eisenbahnanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

4.3 Wassergefährdende auswasch-
bare oder auslaugbare Materia-
lien (z. B. Schlacke, Teer, Im-
prägniermittel u. ä.) zum Stra-
ßen-, Wege-,  Eisenbahn- oder 
Wasserbau zu verwenden 

 
 
 

verboten 

4.4 Baustelleneinrichtungen, Bau-
stofflager zu errichten oder zu 
erweitern 

(unter Beachtung von  
§3 Nr. 2.2 und 2.3) 

 
verboten 
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 in der weiteren 

Schutzzone  
in der engeren 

Schutzzone 
entspricht Zone III  II 

4.5 Bade- oder Zeltplätze einzurich-
ten oder zu erweitern; Camping 
aller Art 

nur zulässig mit Abwasserentsorgung 
über eine dichte Sammelentwässerung 
unter Beachtung von Nr 3.7 

 

 
verboten 

4.6 Sportanlagen zu errichten oder 
zu erweitern 

- nur zulässig mit Abwasserent-
sorgung über eine dichte Sam-
melentwässerung unter Beach-
tung von 3.7 verboten 

- verboten für Tontaubenschieß-
anlagen und Motorsportanlagen 

verboten 

4.7 Großveranstaltungen durchzu-
führen 

- nur zulässig mit ordnungsgemäßer 
Abwasserentsorgung und ausrei-
chend befestigten Parkplätzen (wie 
z.B. bei Sportanlagen) 

- verboten für Geländemotorsport 

verboten 

4.8 Friedhöfe zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

4.9 Flugplätze einschl. Sicherheits-
flächen, Notabwurfplätze, militä-
rische Anlagen und Übungsplät-
ze zu errichten oder zu erwei-
tern 

 
 

verboten 

4.10 Militärische Übungen durchzu-
führen 

nur Durchfahren auf klassifizierten 
Straßen zulässig 

verboten 

4.11 Kleingartenanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

4.12 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln auf Freilandflä-
chen, die nicht land-, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch ge-
nutzt werden (z.B. Verkehrswe-
ge, Rasenflächen, Friedhöfe, 
Sportanlagen) 

 
 

auf das grundsätzliche Verbot nach §6 Abs.2 Pflanzenschutzgesetz wird hinge-
wiesen 

4.13 Düngen mit Stickstoffdüngern nur zulässig bei standort- und bedarfs-
gerechter Düngung, die nachprüfbar 
dokumentiert wird 

 
verboten 

4.14 Beregnung von öffentlichen 
Grünanlagen, Rasensport und 
Golfplätzen 

nur zulässig nach Maßgabe der Be-
regnungsberatung oder bis zu einer 
Bodenfeuchte von 70% der nutzbaren 
Feldkapazität 

 
verboten 

5. bei baulichen Anlagen 
 

5.1 bauliche Anlagen zu errichten 
oder zu erweitern  

nur zulässig,  
- wenn kein häusliches oder gewerbli-

ches Abwasser anfällt oder in eine 
dichte Sammelentwässerung eingelei-
tet wird unter Beachtung von Nr. 3.7 
und 

- wenn die Gründungssohle über dem 
höchsten Grundwasserstand liegt 

verboten 

5.2 Ausweisung neuer Baugebiete  verboten 
5.3  Stallungen zu errichten oder zu 

erweitern 
verboten 

5.4 Anlagen zum Lagern und Abfül-
len von Jauche, Gülle, Silagesi-
ckersaft zu errichten oder zu 
erweitern 

nur zulässig mit Leckageerkennung 
oder gleichwertiger Kontrollmöglichkeit 
der gesamten Anlage einschließlich 
Zuleitungen 

verboten 

5.5 Ortsfeste Anlagen zur Gärfutter-
bereitung zu errichten oder zu 
erweitern 

nur zulässig mit Auffangbehälter für 
Silagesickersaft, Behälter für Anlagen 
größer 150 m³ entsprechend Nr. 5.4 

verboten 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 
 

6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, 
Festmist, Gärsubstrat aus Bio-
gasanlagen und Festmistkom-
post  

nur zulässig wie bei Nr. 6.2. verboten 
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 in der weiteren 

Schutzzone  
in der engeren 

Schutzzone 
entspricht Zone III  II 

6.2. Düngen mit sonstigen organi-
schen oder mineralischen Stick-
stoffdüngern (ohne Nr. 6.3) 

nur zulässig, wenn die Stickstoffdüngung in zeit- und bedarfsgerechten Gaben 
erfolgt, insbesondere nicht 

-  auf abgeernteten Flächen ohne unmittelbar folgenden Zwischen oder 
Hauptfruchtanbau, 

- auf Grünland vom 1.11. bis 15.2. (ausgenommen Festmist in Zone III) 
- auf Ackerland vom 15.10. bis 15.2. (ausgenommen Festmist in Zone III) 
- auf Brachland 
- verboten auf tief gefrorenem oder schneebedecktem Boden 

6.3 Ausbringen oder Lagern von 
Klärschlamm, klärschlammhalti-
gen Düngemitteln, Fäkal-
schlamm oder Gärsubstrat bzw. 
Kompost aus zentralen Bioab-
fallanlagen 

 
 

verboten 

6.4 Ganzjährige Bodendeckung erforderlich, soweit fruchtfolge- und witterungsbedingt möglich. Eine wegen der 
nachfolgenden Fruchtart unvermeidbare Winterfurche darf erst ab 25.10 erfolgen. 
Zwischenfrucht vor Mais darf erst ab 15.04. eingearbeitet werden 

6.5 Lagern von Festmist, Sekundär-
rohstoffdünger oder Mineral-
dünger auf unbefestigten Flä-
chen 

verboten, ausgenommen Kalkdünger; 
Mineraldünger und Schwarzkalk nur 
zulässig, sofern gegen Niederschlag 

dicht abgedeckt 

 
verboten 

6.6 Gärfutterlagerung außerhalb 
von ortsfesten Anlagen  

nur zulässig in allseitig dichten Folien-
silos bei Siliergut ohne Gärsafterwar-
tung sowie Ballensilage 

 
verboten 

6.7 Beweidung, Freiland-, Koppel- 
und Pferchtierhaltung 

nur zulässig auf Grünland ohne flächi-
ge Verletzung der Grasnarbe (siehe 
Anlage 2, Ziffer 4) oder für bestehende 
Nutzungen, die unmittelbar an vorhan-
dene Stallungen gebunden sind  

 
 

verboten 

6.8 Wildfutterplätze und Wildgatter 
zu errichten 

--- verboten 

6.9 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln aus Luftfahrzeu-
gen oder zur Bodenentseu-
chung 

 
verboten 

6.10 Beregnung landwirtschaftlicher 
oder gärtnerisch genutzter Flä-
chen 

nur zulässig nach Maßgabe der Be-
regnungsberatung oder bis zu einer 
Bodenfeuchte von 70% der nutzbaren 
Feldkapazität 

 
verboten 

6.11 Landwirtschaftliche Dräne und 
zugehörige Vorflutgräben anzu-
legen oder zu ändern 

 
nur zulässig für Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen 

6.12 besondere Nutzungen im Sinne 
von Anlage 2, Ziffer 6 neu anzu-
legen oder zu erweitern 

 
verboten 

6.13 Rodung, Kahlschlag größer als 
5.000 m2 oder eine in der Wir-
kung gleichkommende Maß-
nahme (siehe Anlage 2, Ziffer 7) 

 
verboten 

(ausgenommen bei Kalamitäten) 

6.14 Nasskonservierung von  
Rundholz 

verboten 

 
 

(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nr. 1 bis 6 aufgeführten 
Handlungen verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Was-
sergewinnung und –ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen Wasserversor-
gung. 

 
(3) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 und 2 gelten hinsichtlich der Nummern 

3.6 und 5.1 nicht für Handlungen der im Rahmen der Wassergewinnung und –ableitung 
des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, 
oder der von ihm Beauftragten. 
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§ 4 Befreiungen 
 
(1) Für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten des § 3 gilt § 52 Abs.1 Sätze 2 und 3 

WHG. 
 
(2) Die Befreiung nach § 52 Abs 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts und Ne-

benbestimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform. 
 
(3)  Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Amberg-Sulzbach vom Grundstückseigen-

tümer verlangen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der 
Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der Wasserversorgung, erfordert.  

 
§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 
 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzge-

biets haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder 
Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamts Amberg-
Sulzbach zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, 
die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern. 

 
(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach den §§ 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96-98 WHG und 

Art 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 
 
§ 6 Kennzeichnung des Schutzgebietes 
 

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebie-
tes haben zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen 
durch Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 

 
§ 7 Kontrollmaßnahmen 
 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebie-

tes haben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und 
Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Amberg-Sulzbach zur Kon-
trolle der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

 
(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die 

hierzu notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch 
Beauftragte des Landratsamts Amberg-Sulzbach zu dulden. 

 
(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der öffent-

lichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm 
Beauftragten, zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der Verord-
nung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigen-
überwachungsverordnung – EÜV) in der jeweils geltenden Fassung zu gestatten, die 
hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und Prüfungen zu 
ermöglichen. 
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§ 8 Entschädigung und Ausgleich 
 
(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung 

das Eigentum unzumutbar beschränkt und dies Beschränkung nicht durch eine Befreiung 
nach § 4 oder andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist über 
die Fälle des § 5 hinaus nach den §§ 52 Abs. 4 WHG i. V. m. §§ 96-98 WHG und Art 57 
BayWG Entschädigung zu leisten. 

 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung 

erhöhte Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche 
Nutzung einschränken oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- oder forst-
wirtschaftlicher Betriebsanlagen zur Folge haben, ist für die dadurch verursachten wirt-
schaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich gem. Art. 32 i. V. m. Art 57 BayWG 
zu leisten. 

 
§ 9 Ordnungswidrigkeiten 
 

Nach § 103 Abs. 1 Nr. 8, Abs. 2 WHG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro be-
legt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt, 
2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der 

Befreiung verbundenen Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen, 
3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 7 nicht duldet. 

 
§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Land-

kreis Amberg-Sulzbach in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung des Landratsamtes Amberg-Sulzbach über das Wasser-
schutzgebiet der Stadt Sulzbach-Rosenberg für die öffentliche Wasserversorgung der 
Stadt Sulzbach-Rosenberg (Brunnen IV Breitenbrunner Tal) vom 03.11.1975 (Kreisamts-
blatt Nr. 7 vom 27.01.1976) außer Kraft. 

 
Amberg, den 22.08.2011 
Landratsamt Amberg-Sulzbach  
gez. 
Richard Reisinger 
Landrat 
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Anlage 2 
zum Verordnungsentwurf vom 22.08.2011 

 
 
Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nr. 2, 3, 5 und 6 

 
1.  Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 

Es ist jeweils die aktuelle Fassung der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaus-
haltsgesetz über Einstufung wassergefährdender Stoffe und ihre Einstufung entsprechend ihrer 
Gefährlichkeit – VwV wassergefährdende Stoffe – (VwVwS)“ zu beachten (abrufbar im Internet: 
www.umweltbundesamt.de/wgs/wgs-index.htm). 

Für Stoffe, deren Wassergefährdungsklasse (WGK) nicht sicher bestimmt ist, wird WGK 3 zu 
Grunde gelegt. 

Im Folgenden werden einige in Haushalt, Landwirtschaft und Industrie gebräuchliche Stoffe und 
deren Einstufung in die jeweilige Wassergefährdungsklasse gemäß VwVwS vom 17.05.1999 
beispielhaft aufgeführt. Ebenso sind viele Abfälle wassergefährdende Stoffe. 

 

WGK 1 WGK 2 WGK 3 

schwach wassergefährdende Stoffe wassergefährdende Stoffe stark wassergefährdende Stoffe 

„Biodiesel“; schweres Heizöl reine 
Schmieröle auf Mineralölbasis 

Ethanol (Alkohol, Brennspiritus) 

Glykol (in Kühlmitteln) 

Essigsäure (Entkalker) 

Salzsäure 

Schwefelsäure (z. B. in Autobatte-
rien) 

Aufstausalz, Viehsalz 

Düngemittel wie 

- Flüssigdünger AHL 

- Ammoniumnitrat, -sulfat 

- Kaliumnitrat, -sulfat 

- Dicyandiamid (DIDIN) 

Dieselkraftstoff; leichtes 
Heizöl 

Schmieröle auf Mineralölba-
sis mit Zusätzen (Motorenöl, 
Hydrauliköl, Getriebeöl) 

Dichlormethan (in Abbeizmit-
teln) 

Formaldehyd (als Konservie-
rungsmittel in Lacken und 
Klebern) 

Natriumhypochlorit (Chlor-
bleichlauge) 

Toluol, Xylol (in sog. Nitro-
verdünnern) 

 

Einige Pflanzenschutzmittel, 
z. B. 

- Terbuthylazin 

- Betanzon 

- Ethephon 

Ottokraftstoffe (Benzin, Super) 

Altöle 

einige Lösungsmittel, z. B. 

- Tetrachlorethen (chemische 
Reinigung 

- Trichlorethen (zur Metallentfet-
tung) 

Quecksilber 

Teer (Abdichtmittel) 

die meisten Pflanzenschutzmit-
tel z. B. 

- Cypermethrin 

- Lindan  

- Isoproturon 
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2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nr. 2.2) 
 
Im Fassungsbereich und in der engeren Schutzzone sind Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen nicht zulässig. 
In der weiteren Schutzzone (III) sind nur zulässig: 
1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C, die in einem Auffangraum aufge-

stellt sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät aus-
gerüstet sind; der Auffangraum muss das maximal in den Anlagen vorhandene Volumen 
wassergefährdender Stoffe aufnehmen können, 

2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B, die doppelwandig ausgeführt und 
mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind. 

 
Die Prüfpflicht richtet sich nach VAwS. 
 
Unter Nr. 2.2 fallen auch z. B. Kompostieranlagen und Wertstoffhöfe. An die Bereitstellung von 
Hausmüll aus privaten Haushalten zur regelmäßigen Abholung (z. B. Mülltonen) werden keine 
besonderen Anforderungen gestellt. 
 

3.  Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3) 
Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt: 

- Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. nach den Maßgaben der Nrn. 4.12, 
4.13, 6.1, 6.2, 6.5 und 6.6, 

- Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes, 
- das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen, 
- Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch, 
- Kompostierung im eigenen Garten, 

 
Entsprechend VAwS werden an Abfüllplätze von Heizölverbraucheranlagen über die betriebli-
chen Anforderungen hinaus keine Anforderungen gestellt.  

 
4. Anlagen zur Versickerung von häuslichem und kommunalem Abwasser (zu Nr. 3.5) 

Das Abwasser ist vor der Versickerung nach strengeren als den Mindestanforderungen gemäß 
Abwasserverordnung (AbwV) in der jeweils geltenden Fassung zu reinigen. Die Anforderungen 
richten sich dabei nach den einschlägigen Merkblättern des Bayer. Landesamtes für Wasser-
wirtschaft. 

 
5. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.7) 

Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei herkömmlicher Rin-
derweide unvermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von 
Treibwegen, Viehtränken etc.) überschritten wird. 
 

6. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische 
Nutzungen (zu Nr. 6.12): 

Weinbau 

Hopfenanbau 

Tabakanbau 

Gemüseanbau 

Zierpflanzenanbau 

Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 

 
Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Verlegung im 
Rahmen des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleichbleibender Größe der 
Anbaufläche. 
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7.  Rodung, Kahlschlag und in der Wirkung gleichkommende Maßnahmen (zu Nr. 6.13) 

Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle aufstockenden Bäume in einem oder in 
wenigen kurz aufeinander folgenden Eingriffen entnommen werden, ohne dass bereits eine 
ausreichende übernehmbare Verjüngung vorhanden ist und daher durch die Hiebsmaßnahme 
auf der Fläche Freilandbedingungen (Klima) entstehen. 

Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine Lichthauung, bei der nur noch ver-
einzelt Bäume stehen bleiben und dadurch auf der Fläche ebenfalls Freiflächenbedingungen 
entstehen. 

Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere benachbarte Waldbesitzer Hiebe 
durchführen, die in der Summe zu den o. g. Freiflächenbedingungen führen.  

Dagegen sind Hiebmaßnahmen eines oder mehrerer Waldbesitzer auf räumlich getrennten Teil-
flächen zulässig, wenn sie die Flächenobergrenzen dieser Verordnung lediglich in der Summe 
überschreiten.  

Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall zu 
verstehen, deren Beseitigung nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume und daher un-
ter Umständen nur durch Kahlschlag möglich ist.  

 
Landratsamt Amberg-Sulzbach 
Amberg, den 22.08.2011 
gez. 
Richard Reisinger  
Landrat 
 
 
 
 


